
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 25. Februar 2003 

 

 Nr. 2003/251  

 

Primarschule Nuglar-St. Pantaleon; Bewilligung der Pensen der Lehrpersonen für das Schuljahr 

2003/2004 

  

1. Ausgangslage 

Die Schulkommission Nuglar-St. Pantaleon stellt den Antrag, für das Schuljahr 2003/2004 Vollpen-

sen für Primarschulklassen zu führen. In der Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon besuchen im Schuljahr 

2003/2004 voraussichtlich 128 Schüler und Schülerinnen die Primarschule. 

2. Erwägungen 

Die Richtzahlen betragen gemäss den §§ 14 ff der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz 

(VVzVSG) vom 5. Mai 19701)  für Primarschule (§ 14bis Abs. 2 VVzVSG):  16 – 26 Schüler 

und Schülerinnen. Die Schüler- und Schülerinnenzahlen in der Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon be-

rechtigen für das Schuljahr 2003/2004, die unter Beschluss aufgeführten Pensen für Lehrpersonen 

zu führen. 

3. Beschluss 

3.1 Für das Schuljahr 2003/2004 werden folgende Pensen für Lehrpersonen bewilligt: 

Primarschule: 6 Vollpensen. 

3.2 Dieser Beschluss ersetzt alle bisherigen Beschlüsse über Klassenbewilligungen. 
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